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Frage Nummer 9 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Benjamin 
Nolte 
(AfD) 

Vor dem Hintergrund der Entscheidung der Staatsregierung, ein 
millionenschweres Seegrundstück am Starnberger See dem 
Landkreis Weilheim-Schongau für eine Flüchtlingsunterkunft 
zur Verfügung zu stellen, frage ich die Staatsregierung, ob sie, 
entgegen der Beteuerungen des Ministerpräsidenten in regel-
mäßigen Interviews, davon ausgeht, dass die Zahl der Asylsu-
chenden weiter stark ansteigen wird, wie die Staatsregierung 
die Nutzung eines derart wertvollen Grundstücks rechtfertigt, 
während viele Bürger sich mit akutem Wohnraummangel kon-
frontiert sehen, und hält es die Staatsregierung für angemes-
sen, traumatisierte Flüchtlinge, die oft erschütternde Erfahrun-
gen im Mittelmeer gemacht haben, ausgerechnet an einem See 
unterzubringen? 

Antwort des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 

Die Planungen des Landratsamtes Weilheim-Schongau sind derzeit noch nicht ab-
geschlossen und bleiben abzuwarten. Das Landratsamt Weilheim-Schongau ist vor 
Ort in enger Abstimmung mit der Gemeinde und im Rahmen von Bürgerversamm-
lungen.  

Sollte eine bestimmte Unterbringung aufgrund von Traumata oder anderen begrün-
deten Sachverhalten im Einzelfall ausscheiden, werden individuell angemessene 
Lösungsmöglichkeiten gesucht. 

 


